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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE  

Amt/Eigenbetrieb: 
18        Zentraler Service 
 
Beteiligt: 
 

Betreff:  
Jugendhilfeausschuss 
Benennung eines ordentlichen beratenden Mitgliedes 
 
Beratungsfolge:  
18.12.2008 Rat der Stadt Hagen 
 

Beschlussfassung:  
Rat der Stadt Hagen 

Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Hagen nimmt zur Kenntnis, dass dem Jugendhilfeausschuss Herr 
Ulrich Zastrau als ordentliches beratendes Mitglied angehört und von der in der 
Satzung des Jugendamtes festgelegten Institution (Geschäftsführung ARGE) bestellt 
worden ist. 
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Kurzfassung 
 
entfällt 
 
Begründung 
 
In der Sitzung des Rates der Stadt Hagen vom 22.02.2007 wurde beschlossen, dass 
ein Vertreter der ARGE und ein Stellvertreter als beratendes Mitglied im 
Jugendhilfeausschuss vertreten sind. 
 
Es wurden Frau Petra Schmieta als ordentliches und Herr Dirk Fröhning als 
stellvertretendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss entsandt. 
 
Nunmehr schlägt die ARGE mit Schreiben vom 10.11.2008 als Nachfolger für Frau 
Schmieta Herrn Ulrich Zastrau, Am Wilshause 75, 58300 Wetter, vor. Herr Zastrau ist 
als Teamleiter des Fallmanagements für den Bereich der „unter-25-jährigen“ in der 
ARGE Hagen tätig. 
 
Bezüglich der Stellvertretung wird keine Veränderung vorgenommen.  
 
Der Rat der Stadt Hagen wird gebeten, diese Besetzung zur Kenntnis zu nehmen.  
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Finanzielle Auswirkungen 
 

X Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen 
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Verfügung / Unterschriften 
 
Veröffentlichung 

 Ja 

 Nein, gesperrt bis einschließlich   
 
 

Oberbürgermeister  
 
Gesehen: 
 
 

Stadtkämmerer  Stadtsyndikus  Beigeordnete/r 
  
Amt/Eigenbetrieb:    Gegenzeichen: 

 

 
 
 
 
 
 

18        Zentraler Service 

 

 
 
Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an: 
Amt/Eigenbetrieb:  Anzahl:  

    

    

    

    

    

    

    

    
 


